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Konzept zur Modernisierung
des bankaufsichtlichen
Meldewesen der deutschen
Bankenaufsicht

Überblick: Skizzierung und 
Kommentierung der Inhalte des 
Konsultationspapiers

Anfang März 2011 haben die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) und die Bundesbank mit der 
Konsultation 06/2011 ihr Konzept zur 
Überarbeitung des bankaufsichtlichen 
Meldewesens vorgestellt. Die Neukon-
zeption ist nicht zuletzt auch eine 
Konsequenz aus der der Finanzkrise.

Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der 
Aufsicht durch neue Auswertungsmög-
lichkeiten nachhaltig zu verbessern. Es 
sollen die Werkzeuge einer proaktiven 
und risikoorientierten Aufsicht ent-
stehen.

Auch die Anzahl von Ad-hoc-Umfragen 
kann nach Ansicht der Aufsicht reduziert 
werden. Ein gänzlicher Verzicht wird 
allerdings aller Wahrscheinlichkeit 
durch die Veränderungen nicht erreicht 
werden. 

Der vorliegende Text skizziert zum einen 
die geplanten Änderungen in den Be-
reichen FINREP (Abschnitt A), Millionen-
kreditmeldungen (Abschnitt B), COREP 
(Abschnitt C) und Risikotragfähigkeits-
berichterstattung (Abschnitt D). Zum 
anderen werden ausgewählte Aspekte 
von den Meldewesen-Spezialisten von 
BearingPoint kommentiert.

Zeitrahmen: Erste Änderungen 
greifen bereits zum 30.06.2011

Der von der Aufsicht vorgegebene Zeit-
rahmen macht ein schnelles Handeln 
seitens der Branche nötig: Die FINREP-
Änderungen sollen bereits zum 
30.06.2011 in Kraft treten. Weitere 
Änderungen folgen in verschiedenen 
Stufen bis zum 30.06.2015.

Zur Vorbereitung des weiteren Dialogs 
zwischen Aufsicht und Praxis in einem 
neuen Fachgremium Meldewesen, hat 
die Branche die Möglichkeit, bis zum 
31.03.2011 eine Rückmeldung zum 
vorliegenden Konzept bei der Aufsicht 
einzureichen.

Kritische Würdigung und Analyse möglicher Auswir-
kungen der geplanten Änderungen in Deutschland 
für den Zeitraum Juni 2011 bis Juni 2015

30.06.2011 30.06.201531.12.2012

Modul A 1 = Basismeldewesen

Modul A 2 = FINREP-Meldewesen

Modul B 1 = Millionenkredite

Modul B 2 = Kreditnehmereinheiten

Modul B 3
(Stufe 1)

Modul B 3 (Stufe 2) =
Absenkung der Meldegrenze

Modul B 4 = Verkürzung
der Meldefrequenz

Modul B 5 = 
Elektronische

Stammdateneinreichung

Modul D = Bericht Risikotragfähigkeit

Modul C = COREP

Abbildung 1: Einführungsplanung für Änderungen (adaptiert nach einer Darstellung im Konsultationspapier

31.12.2013

Wir sind das Meldewesen!Sie finden unseren Flyer auch online unter:
www.bessgmbh.de
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Abschnitt A: 
FINREP

Hinter FINREP ver-
birgt sich die Mel-
dung (unterjäh-

riger) Finanzdaten aus Bilanz und 
Gewinn- & Verlustrechnung (GuV) an 
die Aufsicht. Darunter fallen Ist- sowie 
Plandaten.

In Bezug auf die Meldung der Finanz-
daten werden die Institute in die Grup-
pen Basismeldewesen, FINREPbasis-
Anwender und FINREPplus-Anwender 
differenziert. Die Meldungen unter-
scheiden sich in Meldeumfang und in 
der Meldefrequenz. 

In allen drei Gruppen umfassen die 
Meldeinhalte neben Aktiv- und Passiv-
seite der Bilanz insbesondere die GuV- 
Daten sowie ergänzende Daten zur 
Beurteilung der Finanzlage. Auch Plan-
daten der einzelnen GuV-Positionen für 
das aktuelle Geschäftsjahr sind jeweils 
mit zu melden. Ergänzend zu meldende 
Informationen bezüglich der Finanzlage 
sind die stillen Reserven/ Lasten; Sum-
me der ausfallgefährdeten Kredite und 
Wertberichtigungen, Zinsänderungs-
risiken im Anlagebuch sowie Weitere. 

Für alle FINREP-Institute sind zusätzlich 
Informationen wie z.B. Zinsänderungs-
risiken getrennt nach Konditionen- und 
Strukturbeitrag und für FINREPplus-
Institute z.B. Plan-/Ist-Zahlen für die 
einzelnen Segmente des Institutes zu 
melden. 

Finanz-Reporting – Meldewesen, Bilanzierung und Finanzcontrolling 
vereint

Ein Kommentar von Ulrich Schniertshauer (Director)

Ulrich Schniertshauer blickt auf 20 Jahre Erfahrung im Meldewesen und in der Software-
entwicklung zurück. Der Basel II- und SolvV-Experte ist der Produktmanager für ABACUS/
DaVinci.

Es steht außer Frage, dass alle diese neu abgefragten Daten in der Theorie in der Bank zur 
Meldung bereit liegen sollten. 

Die Praxis jedoch sieht anders aus. Für kleine Institute kann beispielsweise bereits die 
periodengerechte Buchung und Abgrenzung eine Herausforderung sein. Die neuen 
Meldungen machen genau dies notwendig, denn die periodengerechte Abgrenzung 
und Buchung der GuV ist die zentrale Voraussetzung zur unterjährigen Meldung von 
aussagekräftigen Finanzdaten. Heute stellt sich die Situation teilweise anders dar: In der 
Bilanzstatistik wird im Zweifelsfall auf den „Stand der Bücher“ abgestellt. Das heißt z.B. 
Wertberichtigungen werden zum Stand des letzten Jahresabschlusses gemeldet. 

Diese neue Meldung geht über eine reine Zusammenstellung eines Zahlenwerks weit 
hinaus (und selbst dies ist hier eine große Herausforderung). Sie wirkt sich auf Buchungs-
logiken, Prozesse, Zuständigkeiten, usw. in den Instituten aus. Vergleichbar mit der Ein-
führung der SolvV-Offenlegung ist die Klärung der Frage, wer in der institutsinternen 
Organisation die Verantwortung dafür übernehmen soll, vielleicht einigen noch gut im 
Gedächtnis. Meiner Einschätzung nach ist dies nur ein kleiner Vorgeschmack auf den 
institutsinternen Gesprächsbedarf, der sich durch FINREP ergeben wird. 

Die Frage an die Institute muss also lauten: Wer beantwortet zukünftig die Fragen der 
Aufsicht zur Meldung? Wer hat die Antwort auf Fragestellungen wie z.B. “Warum hat sich 
der Zinsertrag ihres Hauses in den letzten Monaten zunehmend verschlechtert, obwohl sie 
doch nach SolvV verstärkt in höhere Risikoklassen investieren?“
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Abschnitt B: 
Millionenkredit-
meldung

Insbesondere im 
Hinblick auf ein 

frühzeitiges Erkennen von Kreditrisiken 
sind folgende wesentliche Änderungen 
geplant:

Auf ausgewählte Aspekte der geplanten 
Änderungen wird im Folgenden näher 
eingegangen: 

Die Vereinheitlichung der Kredit-
begriffe hat Auswirkungen auf den 

Kreditbegriff nach § 14 KWG, denn zu-
künftig gelten auch Wertpapiere des 
Handelsbestandes, Unternehmensbe-
teiligungen, Aktien und Kreditzusagen 
als Kredit. 

Neben der Mitteilung von Zusatz-
informationen wie z. B. Zinssätze 

wird es auch eine Laufzeitengliederung 
geben. Darüber hinaus werden noch 
weitere Informationen aus der SolvV ab-
gefragt (z. B. Expected Loss und Eigen-
mittelanforderungen). Die Abhängigkeit 
zwischen den beiden Meldungen wird 
also weiter erhöht. Der geforderte Gra-
nularitätsgrad ist hoch: Positionen 
müssen in einzelne ISINs und Wäh-
rungen aufgegliedert werden.

Die Institute werden zudem vor die Her-
ausforderung gestellt, ein Summenblatt 
für alle Kreditforderungen eines Insti-
tutes zu erstellen. Diese Anforderung 
macht jedoch eine Auswertung aller 
Kredite nach Millionenkreditregelungen 
nötig. Sofern Filter vor der GroMiKV-
Verarbeitung im Meldeprozess einge-
setzt werden, können diese dann nicht 

mehr zum Einsatz 
kommen. Es müssen 
also alle Daten vom 
System verarbeitet 
werden. Dies kann in 
Einzelfällen Anpas-
sungen in der Hard-
waredimensionierung 
notwendig machen. 

Entlastend wirkt, dass 
durch die aufgeführten 
Änderungen auf eine 

separate Meldung nach der Länderrisiko-
verordnung (LrV/AKV-Meldung) voraus-
sichtlich verzichtet wird.

Laut Aussage der Aufsicht hat sich die 
Mehrzahl der Institute für die Beibe-
haltung der Zeitraumbetrachtung ausge-
sprochen. Dies hat zur Folge, dass der 
Bestand täglich ausgewertet und in 
Bezug auf Meldepfl ichten überwacht 
werden muss. 

Insgesamt wird der Fokus der Millionen-
kreditmeldung erweitert. Neben dem 
reinen Evidenzaspekt für die Institute 
selbst, spielt die Informationsgewinnung 
seitens der Aufsicht über die Positionie-
rung der Kreditinstitute eine größere 
Rolle. Hierzu sollen Zeitreihen- und Peer- 
Group-Analysen, Granularitäts- und Ver-
netzungsauswertungen vermehrt ge-
nutzt werden.

FINREP
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Risikotrag-
fähigkeits-
Bericht-

erstattung

1 Vereinheitlichung der Kreditbegriffe nach §12 und § 14 KWG
und Wegfall bestimmter Anzeigebefreiungen

Stärkere Detaillierung der abgefragten Informationen
in den Meldepositionen

2-stufige Absenkung der Meldegrenzen auf 1 Mio. EUR zum
31.12.2012 und auf 500 Tsd. EUR (entspricht dem Stand von

1993; 1 Mio. DM) zum 31.12.2013

Erhöhung der Meldefrequenz von vierteljährlich auf monatlich

Abbildung 3: Vier wesentliche Änderungen hinsichtlich der frühzeitige Erkennung von Kreditrisiken
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Von Millionenkreditanzeigen zu 
Millionen von Anzeige-Positionen

Ein Kommentar von Ulrich Becht (Director)

Ulrich Becht blickt auf eine 20-jährige 
Erfahrung im Meldewesen zurück und hat 
schon zahlreiche Beratungsprojekte rund 
um das Meldewesen geleitet. Die zentrale 
Projektkoordination bei BESS fällt in seinen 
Zuständigkeitsbereich.

Reduzierte Meldegrenze, erhöhte Meldefre-
quenz und tiefere Engagement-Darstellung 
führen zu einem signifi kanten Anstieg der 
Meldefälle und Meldepositionen in den 
Millionenkredit-Meldungen. Sind heute für 
einen Kreditnehmer durchschnittlich fünf 
Positionen je Meldung abzugeben, entspricht 
dies insgesamt durchschnittlich zwanzig 
Positionen im Jahr. Zukünftig werden durch die 
geplanten Änderungen rund 1.000 Positionen 
per annum zu melden sein, ergänzt um die 
reduzierte Meldegrenze bei der die Aufsicht 
selbst mit der Verdoppelung oder Verdrei-
fachung der Meldefälle rechnet. Hieraus 
folgt, dass manuelle Korrekturen/manuelles 
Eingreifen in diesem Bereich für die Institute 
nur mit noch mehr Ressourcen-Einsatz darstell-
bar sein wird. 

Investitionen in die Datenqualität sind unum-
gänglich, um hier zur „Meldung auf Knopf-
druck“ zu kommen. Zusätzlich sind explorative 
Funktionen (in der Meldewesen-Software) 
erforderlich um die Daten maschinell auf 
Auffälligkeiten hin zu analysieren und (nur) 
diese einer Prüfungshandlung zu unterziehen.

1

2
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Abschnitt C: 
COREP

Die Anpassung und 
Vereinheitlichung 
des Solvabilitäts-

meldewesens auf Basis europäischer Vor-
gaben wird im Teil COREP der Konsulta-
tion aufgegriffen. Die hier dargelegten 
Anforderungen gelten ab dem 
31.12.2012. 

Mit der Umsetzung der einheitlichen 
Regelung für Europa entfallen nationale 
Regelungs- und Auslegungsbefugnisse. 
Dies hat einen Anstieg der zu meldenden 
Positionen zur Folge, denn nach aktu-
ellem Entwurfsstand des europäischen 
COREP-Rahmenwerks müssen, abwei-
chend zum Status Quo, zukünftig alle 
COREP-Formular positionen gefüllt sein. 

FINREP
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Risikotrag-
fähigkeits-
Bericht-

erstattung

Außerdem erfolgt eine Integration der 
SolvV-Meldungen, Großkredit- und der 
Liquiditätsmeldungen in den COREP-Rah-
men. Trotz möglicher Gegenargumente 
ist dies für Großkredite nachvollziehbar 
und wird in einigen anderen europä-
ischen Ländern heute schon so prakti-
ziert. Eine Vereinfachung des Anzeigever-
fahrens für Großkredite in Deutschland 
erscheint im Vergleich zu den zurzeit in 
Europa angewendeten Verfahren als 
Folge wahrscheinlich.

Auf den Aspekt Liquidität wird im Detail 
im Papier nicht weiter eingegangen. 
Hier bleibt es bei der Ankündigung diese 
in COREP zu integrieren.

Harmonisierung bedeutet nicht 
zwingend Vereinfachung, son-
dern zunächst einmal Aufwand 

Ein Kommentar von Erik Becker 
(Manager)

Auch wenn inhaltlich nichts Neues, 
sondern „nur“ die bekannten und 
aktuellen Anforderungen des euro-
päischen Solvenz-Reporting-Stand-
ards COREP im Konzept der Bankenauf-
sicht aufgegriffen werden, setzen die 
darin enthaltenen Umsetzungsan-
forderungen mit dem Zeitrahmen bis 
Ende 2012 die Finanzindustrie zusätz-
lich unter Druck. Neben Basel III/CRD 
kommen nun weitere formale und 
detailreiche Änderungen auf die Insti-
tute zu, die es im Zeitplan und mit 
dem gewünschten Qualitätsniveau 
umzusetzen gilt. Völlig offen ist dabei 
noch, wie sich der Wegfall nationaler 
Wahlrechte auswirken wird: so erhält 
zum Beispiel nicht jede deutsche 
bundes- oder landeseigene Förderbank 
als Kontrahent in allen europäischen 
Ländern das privilegierte 0% KSA-Risi-
kogewicht. Auch dies bleibt ein span-
nendes Thema.

„Kleine Revolution“ oder nur neue formale Anforderung im ICAAP-
Reporting?

Ein Kommentar von Erik Becker (Manager)

Erik Becker ist verantwortlicher Projektleiter für die CRD-Entwicklung bei BESS. Innerhalb 
des Teams bildet er die Schnittstelle zum Thema Risikomanagement.

Der vorliegende Entwurf des Risikotragfähigkeitsberichts stellt in seinem dezidierten An-
forderungsprofi l, in seinem standardisierten Format und der Ausgestaltung als formale 
Meldepfl icht qualitativ und quantitativ eine „kleine Revolution“ im Risikomanagement dar. 

Die Struktur des Erhebungsbogens legt nahe, dass die Aufsicht die Institute dazu bringen 
will, dass sie über einen internen integrativen Risiko-Steuerungs-Ansatz, der alle wesent-
lichen Risiken (Kredit-, Marktpreis-, Liquiditäts- und operationales Risiko) umfasst, ihre 
Risiko-Kapital-Allokation vornimmt.

Nur, welches Institut verfügt denn wirklich zum jetzigen Zeitpunkt schon über eine nach-
haltige Steuerung nach diesen ICAAP-Vorgaben? Soll durch diese Anforderung endlich 
eine Weiterentwicklung der Qualitätsstandards stimuliert werden, weg vom statistischen 
Nachweis für die Quantifi zierung pro Risikoart? 

Es ist sehr wünschenswert, dass ein Paradigmenwechsel in Richtung einer „echten“ Risi-
kosteuerung weg vom Erfüllen formal juristischer Anforderung angestrebt wird. Die in-
haltliche Gestaltung dieses Berichts kann nur von den Verantwortlichen aus dem Risiko-
management/Risikocontrolling und nicht aus dem Meldewesen geleistet werden, auch 
wenn die Aufsicht dies unter Meldewesen-Anforderungen subsumiert.

Die Befürchtung, dass der der überfällige Qualitätssprung in der Risikosteuerung nicht 
zustande kommt, wird durch den geplanten Beginn ab Q3/2011 verstärkt, der nicht den 
notwendigen zeitlichen Vorlauf umfasst, um den adressierten nachhaltigen Anforde-
rungen der Aufsicht nach zu kommen, geschweige denn diese DV-technisch umzusetzen. 

Abschnitt D: 
Risikotragfähig-
keit

Vierter Punkt der 
Konsultation ist ein 

standardisierter Bericht zur Risikotragfähig-
keit. Auf Basis einer EU-Vorgabe soll dieser 
Bericht einen aktuelleren und tieferen Ein-
blick in die bankinternen Verfahren zur Risi-
kotragfähigkeitssteuerung (Zweite Säule 
von Basel II: „Internal Capital Adequacy 
Assessment Process“, kurz: ICAAP) geben. 
Der Bericht umfasst insbesondere fol-
gende qualitativen und quantitative Melde-
inhalte:
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•	 Beschreibung des konzeptionellen 
Ansatzes des internen Risikotragfähig-
keitskonzepts (Anlegerschutz/Going-
Concern-Ansatz)

•	 Quantifizierung der Zusammenset- 
zung der Risikodeckungspotenziale 
(z.B. auch Abstufungen in Abhängig-
keit der zugrundeliegenden Risiko-
szenarien)

•	 Quantifizierung des Risikoprofils bzw. 
der Risikoarten des Gesamtinstituts/
der Gruppe unter Berücksichtigung 
von Diversifikationseffekten (Korrela-
tionskoeffizienten) im Gesamtrisiko

•	 Beschreibung der Risikomessver-
fahren/-methoden, insbesondere 
bezüglich Stresstests, Limitwesen und 
Risikokonzentration

•	 Beschreibung über die vom Institut  
ggfs. ergriffenen Steuerungsmaßnah- 
men

Eine Meldepflicht ist für FINREPplus-
Institute monatlich (ggf. nur Teile) und 
für alle anderen Institute einmal jährlich 
vorgesehen. Erstanwendung soll nach 
heutigem Informationsstand bereits 
Q3/2011 sein. 

Angekündigt ist bereits, dass der aktuell  
vorliegende Entwurf des Risikotragfähig-
keitsberichts noch Gegenstand einer ge- 
sonderten Konsultation mit dem Kredit-
gewerbe sein wird.

Meldewesen – Quo Vadis?

Ein Kommentar von Jürgen Lux (Partner und Geschäftsführer BESS GmbH)

Jürgen Lux hat die Entwicklung von ABACUS/DaVinci von Beginn an mitgestaltet und ist 
verantwortlich für alle Belange rund um die Produkte und Dienstleistungen der BESS GmbH. 

Die Konsultation erreicht die Branche inmitten einer sehr umsetzungsintensiven Zeit im 
Meldewesen: Die Implementierung der Änderungen im Rahmen von Basel III und den CRD-  
Paketen ist noch in vollem Gange. Nun wird mit dem Konsultationspapier eine weitere Än- 
derungswelle angekündigt. Von der sogenannten „Regulatorischen Pause“ ist die Industrie 
somit weiter entfernt denn je. Aus Sicht aller Praktiker in den Instituten kommt diese neue 
regulatorische Welle zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt und wird damit nur auf geringe 
Gegenliebe stoßen. 

Gerechtfertigt wird diese Lawine an notwendigen einschneidenden Änderungen an Ablauf- und 
Aufbauorganisation immer mit dem gleichen Argument: die Finanzkrise. Doch ist dem wirklich 
so? Hätte die Finanzkrise wirklich durch diese neuen Meldeanforderungen, wären sie denn 
damals schon usus gewesen, verhindert werden können? Diese Argumentationskette wird 
auch zukünftig noch Basis mitunter kontroverser Gespräche sein.

Die Ausläufer der Lawine sollen die Institute bereits im Juni diesen Jahres erreichen. Die da- 
mit verbundenen Umsetzungsfristen werden sich kaum realistisch abbilden lassen, denn in  
den Meldewesenabteilungen gilt es, neben allen anstehenden Änderungen, auch das Tages-
geschäft abzuwickeln. Führungskräfte finden sich also nicht nur mit der reinen Frage nach 
der Arbeitsverteilung konfrontiert, sondern sind auch gleichzeitig als Veränderungsmanager 
gefordert. Fragestellungen danach, wie „das Meldewesen“ sich in den nächsten Jahren ver- 
ändern wird und welche Positionierung innerhalb des Unternehmens diese Veränderung mit  
sich bringt, sind wichtig und stehen jetzt zur Diskussion. Das zeigen die Inhalte des Konsul-
tationspapiers sehr deutlich:

Im Millionenkreditmeldewesen beispielsweise zeigt der Trend in Richtung Quantität. Neben 
der Frage nach dem zukünftigen Verhältnis zwischen Quantität und Qualität in diesem Be- 
reich, bleibt auch noch die nach den Auswirkungen der veränderten Anforderungen auf die 
Ablauforganisation. Anpassungen werden hier unvermeidbar, denn die Aufgaben verschieben 
sich von der Meldungsbearbeitung in Richtung Datenqualitätsmanagement. Die Unternehmen 
werden eine Balance finden müssen zwischen zusätzlichen Investitionen in Mitarbeiter, die 
die Millionenkreditmeldungen bearbeiten und/oder in DV-Prozesse, die diese Meldungen 
weitestgehend automatisieren. Beide Wege werden viel Geld kosten.

Auch die Aufbauorganisation der Institute ist betroffen: Wie grenzt sich zum Beispiel das 
Meldewesen in den Bereichen FINREP und Risikotragfähigskeitsbericht zu anderen Abteilung 
ab? Wie werden Schnittstellen zu Bilanzierung/Accounting oder Finanz- & Risikocontrolling 
gestaltet? Die Neudefinition der Aufgabenbereiche wird in den Instituten sehr viel Zeit in 
Anspruch nehmen und für Gesprächsstoff sorgen. Die Meldewesenabteilung, wie wir sie heute 
kennen, wird der Vergangenheit angehören. Möglicherweise werden ganz neue Abteilungen 
aufgebaut, die interdisziplinär die neuen Anforderungen bewältigen können.

Bei aller Kritik müssen wir anerkennen, dass wir in regulatorischer Hinsicht eine spannende 
Zeit mit verfolgen dürfen. Ob wir den damit verbundenen Gestaltungsauftrag ebenfalls nutzen 
wollen, bleibt uns überlassen. Es gilt also, die anstehenden Veränderungen als Chance zu 
begreifen.

Als Partner unserer Kunden unterstützen wir Sie gerne bei der Konzeption und Umsetzung 
der anstehenden Änderungen auf Produkt- sowie auch auf Beratungsebene, denn wir sind das 
Meldewesen. 
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Was wir bieten: ABACUS/DAVINCI

Die BESS stellt mit ABACUS/DaVinci 
bereits seit 1993 eine hochwertige und 
praxisnahe Softwarelösung zur Abbil-
dung des Meldewesens von Banken 
bereit. Nach der erfolgreichen Einfüh-
rung in Deutschland mit zwischenzeitlich 
über 100 Instituten, die ABACUS/
DaVinci nutzen, wurden im Jahr 2008 die 
nationalen Meldungen für Luxemburg 
und in 2010 die FSA-Liquiditätsmel-
dungen für UK und ausgewählte 
Meldungen für die US-Aufsicht imple-
mentiert und bei Banken eingeführt. 
Weitere Länder befi nden sich zurzeit 
in Evaluierung. Auch die neuen und 
geänderten Meldepfl ichten nach der 
vorliegenden Konsultation werden 
Berücksichtigung in ABACUS/DaVinci 
fi nden: die Zusammenfassung und 
Neuregelungen von COREP sowie die 
Änderungen bei Millionenkrediten – 
hier insbesondere auch Funktionen 
zur Unterstützung geänderter Arbeits-
abläufe und zum Handling eines deut-
lichen größeren Meldefallvolumens. 

Auch FINREP bzw. das sogenannte 
„Basismeldewesen“ (FINREP für 
„kleine“ Banken) wird als neues 
Modul in ABACUS/DaVinci umgesetzt. 
Sollte hier die Aufsicht bei dem u. E. 
nach ambitionierten Termin 30. Juni 
2011 für die Erstanwendung bleiben, 
kann dies im ersten Schritt nur eine 
„Schreibmaschinenlösung“ sein und die 
Umsetzung einer Einzelgeschäfts-/Einzel-
positionsanlieferung würde dann im 2. 
Halbjahr 2011 erfolgen. 

Ob und wie die Berichterstattung zur 
Risikotragfähigkeit in ABACUS/DaVinci 
umgesetzt werden kann, muss noch 
mit den Anwendern diskutiert werden. 
Gegebenenfalls kommt hier eine Umset-
zung analog dem Offenlegungsmodul 
in Frage, bei dem das quantitative 
Zahlenwerk durch ABACUS/DaVinci 
ermittelt wird und dann in den Offen-
legungsbericht integriert wird.

Quellen

Diesem Artikel liegt folgende Veröffent-
lichung zu Grunde: „Konsultation 6/2011 
– Konsultation der Neukonzeption des 
bankaufsichtlichen Meldewesens“ 
(Bonn/Frankfurt am Main, 01.03.2011)

Der Artikel kann unter 
http://www.bafi n.de abgerufen werden.

Die Kommentare (siehe alle blau 
hinterlegten Felder) spiegeln Meinungen 
und Einschätzungen der BESS wider.
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